
Selbstauskunft zur Ermittlung der Gebühreneinheiten 
für die Festsetzung einer Niederschlagswassergebühr 

(Auskunft im Sinne von § 11 Kommunalabgabengesetz des 
 Landes Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 93 Abgabenordnung) 

 

Angaben zum Grundstück:  

 Ort: 

Schwentinental 
Straße und Hausnr.: 

Flurstück/e:  

Grundbuchblatt – Nr.:  

Eigentümerin/Eigentümer:  

Anschrift (wenn abweichend von oben):  

 
Auf dem vorbezeichneten Grundstück sind die nachstehend aufgeführten Flächen überbaut oder be-
festigt und an die öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungsanlage angeschlossen: 
 

Überbaute oder befestigte 
Flächen 

Hinweise 
 

(Bitte Kategorie ankreuzen und Hinweise beachten) 

m² 
(Angaben mit 2 Stellen 

hinter dem Komma) 

A. Überbaute Grundstücksflächen 
1. Wohngebäude 

 
(Einfamilienhäuser, Doppelhaus-
hälften, Reihenhäuser, Mietwoh-
nungshäuser etc.) 

 Einfamilienhaus 
 

 Doppelhaushälfte 
 

 Reihenhaus 
 

 Mietwohnungshaus 
 

 Sonstige Wohngebäude 
 

 Anbau an vorh. Wohn- 
     haus 

Anzugeben sind nur die überbauten 
Flächen, die an die Niederschlagswas-
serbeseitigungsanlage angeschlossen 
sind. 
Soweit Wohnungsteileigentum vorliegt, 
sollen sich die Angaben nur auf das 
anteilige Eigentum beziehen. Bei Ge-
bäuden wird nur die überbaute Grund-
fläche gerechnet, also Länge x Breite. 

 

2. Gewerbliche Gebäude 
(Fertigungshallen, Lager, Büro-
gebäude etc.) 

 Fertigungshallen 
 Lagerhallen 
 Bürogebäude 
 Sonstige Gebäude 

Anzugeben sind nur die überbauten 
Flächen, die an die Niederschlagswas-
serbeseitigungsanlage angeschlossen 
sind. 

 

3. Nebengebäude  

 
(Garagen, Carports, Gartenhäu-
ser, Stallgebäude etc.) 

 Garagen 
 Carports 
 Gartenhäuser  
 Stallgebäude 
 Sonstige Gebäude               

Soweit Wohnungsteileigentum vorliegt, 
sind Garagen oder Garagenanlagen 
nur mit der Fläche anzugeben, auf die 
sich das anteilige Eigentum bezieht. 

 

  Zwischensumme der überbauten Flächen: 
 
 

B. Befestigte Grundstücksflächen 
1. Grundstückszu- und Auf-

fahrten 

Nur befestigte Flächen, die an die Niederschlagswasserbeseitigungs-
anlage angeschlossen sind. 

 

2. Kfz.-Stellplätze Keine Angaben zu Kfz.-Waschplätzen, da diese an die Schmutzwas-
seranlage angeschlossen sein müssen. 

 

3.  Garagen- Garagenanlagen-
vorplätze/Zufahrten 

Nur befestigte Flächen, die an die Niederschlagswasserbeseitigungs-
anlage angeschlossen sind. Soweit Wohnungsteileigentum vorliegt, 
sind derartige Bereiche nur mit der Fläche anzugeben, auf die sich an 
das anteilige Eigentum bezieht. 

 

4. Hofflächen Nur befestigte Flächen, die an die Niederschlagswasserbeseitigungs-
anlage angeschlossen sind. 

 

5. Sonstige befestigte Flächen Nur befestigte Flächen, die an die Niederschlagswasserbeseitigungs-
anlage angeschlossen sind. 

 

  
Zwischensumme der befestigten Flächen: 

 
 

  
Gesamtsumme der angeschlossenen Flächen: 

 
 

 
Betreiben Sie eine genehmigte Brauchwasseranlage ?     Ja    Nein 

Auf dem vorbezeichneten Grundstück sind keine Flächen vorhanden, die 
an die Niederschlagswasserbeseitigungsanlage angeschlossen sind.  

  Ich erstatte daher Fehlanzeige ! 

 

 
Bitte tragen Sie hier das Aktenzeichen aus dem Anschreiben ein: ____________________ 

 
Ich bestätige, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. 
 
 
Schwentinental, ……………………………….    Unterschrift ……………………………………     

Diese Ausfertigung bitte zurück an die Stadt Schwentinental ! 



                                                                                                             
Selbstauskunft zur Ermittlung der Gebühreneinheiten 
für die Festsetzung einer Niederschlagswassergebühr 

(Auskunft im Sinne von § 11 Kommunalabgabengesetz des 
 Landes Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 93 Abgabenordnung) 

 

Angaben zum Grundstück:  

 Ort: 

Schwentinental 
Straße und Hausnr.: 

Flurstück/e:  

Grundbuchblatt – Nr.:  

Eigentümerin/Eigentümer:  

Anschrift (wenn abweichend von oben):  

 
Auf dem vorbezeichneten Grundstück sind die nachstehend aufgeführten Flächen überbaut oder be-
festigt und an die öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungsanlage angeschlossen: 
 

Überbaute oder befestigte 
Flächen 

Hinweise 
 

(Bitte Kategorie ankreuzen und Hinweise beachten) 

m² 
(Angaben mit 2 Stellen 

hinter dem Komma) 

A. Überbaute Grundstücksflächen 
1. Wohngebäude 

 
(Einfamilienhäuser, Doppelhaus-
hälften, Reihenhäuser, Mietwoh-
nungshäuser etc.) 

 Einfamilienhaus 
 

 Doppelhaushälfte 
 

 Reihenhaus 
 

 Mietwohnungshaus 
 

 Sonstige Wohngebäude 
 

 Anbau an vorh. Wohn- 
     haus 

Anzugeben sind nur die überbauten 
Flächen, die an die Niederschlagswas-
serbeseitigungsanlage angeschlossen 
sind. 
Soweit Wohnungsteileigentum vorliegt, 
sollen sich die Angaben nur auf das 
anteilige Eigentum beziehen. Bei Ge-
bäuden wird nur die überbaute Grund-
fläche gerechnet, also Länge x Breite. 

 

2. Gewerbliche Gebäude 
(Fertigungshallen, Lager, Büro-
gebäude etc.) 

 Fertigungshallen 
 Lagerhallen 
 Bürogebäude 
 Sonstige Gebäude 

Anzugeben sind nur die überbauten 
Flächen, die an die Niederschlagswas-
serbeseitigungsanlage angeschlossen 
sind. 

 

3. Nebengebäude  

 
(Garagen, Carports, Gartenhäu-
ser, Stallgebäude etc.) 

 Garagen 
 Carports 
 Gartenhäuser  
 Stallgebäude 
 Sonstige Gebäude               

Soweit Wohnungsteileigentum vorliegt, 
sind Garagen oder Garagenanlagen 
nur mit der Fläche anzugeben, auf die 
sich das anteilige Eigentum bezieht. 

 

  Zwischensumme der überbauten Flächen: 
 
 

B. Befestigte Grundstücksflächen 
1. Grundstückszu- und Auf-

fahrten 

Nur befestigte Flächen, die an die Niederschlagswasserbeseitigungs-
anlage angeschlossen sind. 

 

2. Kfz.-Stellplätze Keine Angaben zu Kfz.-Waschplätzen, da diese an die Schmutzwas-
seranlage angeschlossen sein müssen. 

 

3.  Garagen- Garagenanlagen-
vorplätze/Zufahrten 

Nur befestigte Flächen, die an die Niederschlagswasserbeseitigungs-
anlage angeschlossen sind. Soweit Wohnungsteileigentum vorliegt, 
sind derartige Bereiche nur mit der Fläche anzugeben, auf die sich an 
das anteilige Eigentum bezieht. 

 

4. Hofflächen Nur befestigte Flächen, die an die Niederschlagswasserbeseitigungs-
anlage angeschlossen sind. 

 

5. Sonstige befestigte Flächen Nur befestigte Flächen, die an die Niederschlagswasserbeseitigungs-
anlage angeschlossen sind. 

 

  
Zwischensumme der befestigten Flächen: 

 
 

  
Gesamtsumme der angeschlossenen Flächen: 

 
 

 
Betreiben Sie eine genehmigte Brauchwasseranlage ?     Ja    Nein 

Auf dem vorbezeichneten Grundstück sind keine Flächen vorhanden, die 
an die Niederschlagswasserbeseitigungsanlage angeschlossen sind.  

  Ich erstatte daher Fehlanzeige ! 

 
 
Ich bestätige, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. 
 
 
Schwentinental, ……………………………….    Unterschrift ……………………………………     

Diese Ausfertigung ist für Ihre Unterlagen bestimmt ! 


